
Satzung 
der Ortsgemeinde Steinebach a.d.W. 
über die Ablösung von Stellplätzen 

vom 17. November 2003 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 31. 01. 1994 (GVBl. Seite 153) in der derzeit gültigen Fassung 
sowie des § 47 Abs. 4 der Landesbauordnung (LBauO) vom 24. 11. 1998 (GVBl. 
Seite 365), ebenfalls in der derzeit gültigen Fassung, folgende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird. 
 

§ 1 
 

Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz wird auf 1.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Steinebach 
a.d.W. 
 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Steinebach a.d.W., den 17. November 2003 
 
 
 
Schneider     (Siegel) 
Ortsbürgermeister 


